
 

- 2 - 

VG 38 K 374.19 V   Schriftliche Entscheidung 
 

 

 

Mitgeteilt durch Zustellung an 
a) Kl. am 30.12.2019 
b) Bekl. am 19.12.2019 
c) Beigel. am  
 
 
Herrmann, Justizbeschäftigte 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle  
  

VERWALTUNGSGERICHT BERLIN 

 

 

 

URTEIL 

Im Namen des Volkes 

 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

 der Frau   
   
  

Klägers, 
 

 Verfahrensbevollmächtigter:  
 Rechtsanwalt Albert Wernitz,  
 Schaumburgstraße 15-17, 45657 Recklinghausen,  
   
 g e g e n  
  
 die Bundesrepublik Deutschland,  
 vertreten durch das Auswärtige Amt, 

Referat 509, 
 

 Werderscher Markt 1, 10117 Berlin,  
  

Beklagte, 
 

 beigeladen:  
 die Stadt Gelsenkirchen, 

Der Oberbürgermeister, 
Rechts- und Ausländerangelegenheiten, 

 

 Husemannstraße 32, 45879 Gelsenkirchen,  

hat das Verwaltungsgericht Berlin, 38. Kammer, durch 

die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Schulz-Bredemeier,  
die Richterin am Verwaltungsgericht Müller,  
den Richter Dr. Putzer,  
die ehrenamtliche Richterin Sandvoß und  
den ehrenamtlichen Richter Lauter 

im Wege schriftlicher Entscheidung am 12. Dezember 2019 
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für Recht erkannt: 
 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens, mit Ausnahme der außergericht-
lichen Kosten der Beigeladenen, die diese selbst trägt. 
 
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
 
Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 
110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn 
nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des je-
weils zu vollstreckenden Betrages leistet. 
 
Die Berufung und die Sprungrevision werden zugelassen. 

 

Tatbestand 

Die Klägerin begehrt die Erteilung eines Visums zum Zwecke des Familiennachzugs 

zu ihrem in Deutschland lebenden Ehemann. 

Die  1998 geborene Klägerin und ihr 28-jähriger Ehemann, Herr _____, sind syri-

sche Staatsangehörige und stammen aus , Syrien. Nach Angaben der 

Klägerin führen die beiden seit 2012 eine Beziehung. Im Mai 2015 habe die Verlo-

bung in ihrer Heimatstadt stattgefunden. Im Sommer 2015 habe ihr Verlobter auf-

grund der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Lage Syrien verlassen und sei 

zunächst für einen Monat in die Türkei, sodann weiter in die Bundesrepublik 

Deutschland gezogen. Ihre Eltern hätten ihr untersagt, ihn zu begleiten, da das Paar 

zum damaligen Zeitpunkt lediglich verlobt gewesen sei. Im November 2016 sei die 

Klägerin mit Teilen ihrer Familie vor dem IS in die Türkei geflohen. Im Januar 2018 

habe Herr _____ die Klägerin in der Türkei besucht, um diese zu heiraten. Aus-

weislich der eingereichten Heiratsurkunde sowie der Heiratsbestätigung des Scharia-

Gerichtes in Damaskus, jeweils ausgestellt am  2018, wurde die Ehe am 

 2018 geschlossen. Die Klägerin lebt weiterhin mit ihrer Familie in der Türkei. 

Hierzu trug die Klägerin vor, dass ihre jüngeren Brüder den Lebensunterhalt erwirt-

schafteten. Des Weiteren erklärte sie, an keinen gesundheitlichen Beschwerden zu 

leiden. Allerdings gestalte sich die finanzielle Situation der Familie in der Türkei sehr 

schwierig. Die Klägerin könne weder die Schule besuchen noch arbeiten gehen. 

Mit Bescheid vom 28. Juni 2016 erkannte das Bundesamt für Migration und Flücht-

linge - Bundesamt - dem Ehemann der Klägerin auf seine Meldung als Schutzsu-
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chender vom 18. November 2015 bzw. seinen Asylantrag vom 10. Juni 2016 den 

subsidiären Schutzstatus zu und lehnte den Asylantrag im Übrigen ab. Er erhielt am 

18. August 2016 eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die in der Folgezeit verlängert 

wurde und derzeit bis zum 23. Juli 2022 gültig ist (Aufenthaltserlaubnis nach § 25 

Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 des Aufenthaltsgesetzes - AufenthG -). Seit November 2017 ar-

beitet er bei . Er hat nach den Angaben der Klägerin be-

reits Deutschkenntnisse erworben. 

Am 20. Mai 2019 beantragte die Klägerin bei dem Generalkonsulat der Bundesre-

publik Deutschland - Generalkonsulat - in Istanbul, Türkei, die Erteilung eines Vi-

sums zum Zwecke des Familiennachzugs. Mit Bescheid vom 6. Juni 2019 lehnte das 

Generalkonsulat den Antrag der Klägerin ab. Zur Begründung führte es aus, dass die 

Ehe der Klägerin nicht bereits vor der Flucht ihres Ehemannes geschlossen worden 

sei. 

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit ihrer am 8. Juli 2019 erhobenen Klage. Er-

gänzend trägt sie vor, ihre Eltern hätten einer Hochzeit erst zugestimmt, nachdem 

sie volljährig geworden sei. Grundsätzlich seien ihre Eltern jedoch schon vor diesem 

Zeitpunkt mit der Heirat einverstanden gewesen. Die Verlobungsfeier habe im 

 2015 im Haus ihrer Eltern stattgefunden. Hierzu reicht die Klägerin eine schriftli-

che Erklärung ihrer Eltern ein. 

Die Klägerin beantragt schriftsätzlich, 

 
die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides des Generalkonsulats der 
Bundesrepublik Deutschland in Istanbul vom 6. Juni 2019 zu verpflichten, ihr 
ein Visum zum Familiennachzug zu ihrem Ehemann Herrn _____ zu erteilen. 
 

Die Beklagte beantragt schriftsätzlich, 

 
die Klage abzuweisen. 
 

Zur Begründung verweist sie im Wesentlichen auf den Inhalt der angefochtenen Ent-

scheidung. 

Die Beigeladene hat keinen Antrag gestellt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Streitakte 

sowie die Verwaltungsvorgänge der Beklagten und der Beigeladenen und ferner die 

Asylakte des Herrn _____ Bezug genommen, die der Kammer vorgelegen haben 

und Gegenstand der Entscheidung gewesen sind. 
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Entscheidungsgründe 

Über die Klage konnte im Wege schriftlicher Entscheidung ohne mündliche Verhand-

lung entschieden werden, da die Beteiligten hierzu ihr Einverständnis erklärt haben 

und die Sache hinreichend schriftlich erörtert wurde (vgl. § 101 Abs. 2 der Verwal-

tungsgerichtsordnung - VwGO). 

Die Klage ist erfolglos. 

Die Klage ist zulässig, jedoch unbegründet. Der angefochtene Bescheid des Gene-

ralkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Istanbul vom 6. Juni 2019 ist recht-

mäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten, weil sie weder einen An-

spruch auf Erteilung des begehrten Visums noch auf Neubescheidung ihres Visum-

antrags hat (vgl. § 113 Abs. 5 VwGO). 

I. 

Ein Anspruch der Klägerin folgt nicht aus § 6 Abs. 3 in Verbindung mit § 36a Abs. 1 

Satz 1 Alt. 1 AufenthG. Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 AufenthG ist für einen längerfristigen 

Aufenthalt ein Visum für das Bundesgebiet (nationales Visum) erforderlich, das vor 

der Einreise erteilt wird. Gemäß Satz 2 der Bestimmung richtet sich die Erteilung 

nach den für die Aufenthaltserlaubnis geltenden Vorschriften. Nach § 36a Abs. 1 

Satz 1 Alt. 1 AufenthG kann dem Ehegatten eines Ausländers, der – wie der Ehe-

mann der Klägerin – eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 Auf-

enthG besitzt, aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 

Dabei ist gemäß § 36a Abs. 3 Nr. 1 AufenthG die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-

nis in der Regel ausgeschlossen, wenn die Ehe nicht bereits vor der Flucht ge-

schlossen worden ist. 

Danach ist die Erteilung eines Visums ausgeschlossen, weil die Ehe der Klägerin 

nicht bereits vor der Flucht ihres Ehemannes geschlossen wurde (hierzu unter 1.) 

und keine Ausnahme vom Regelausschlussgrund vorliegt (hierzu unter 2.). 

1. Eine Ehe ist „nicht bereits vor der Flucht geschlossen“, wenn sie erst nach Verlas-

sen des Herkunftslandes geschlossen wurde. Ausgeschlossen vom Anwendungsbe-

reich des § 36a Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 AufenthG sind damit grundsätzlich auch Ehen, 

die in einem Zeitpunkt geschlossen worden sind, in dem die Flucht noch andauerte 

(vgl. VG Berlin, Urteil vom 28. Juni 2019 - VG 38 K 43.19 V -; Urteil vom 26. August 

2019 - VG 38 K 28.18 V - jeweils juris). Vorliegend haben die Ehegatten ihre Ehe 
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erst im Jahre 2018 geschlossen, mithin zu einem Zeitpunkt, als sie ihr Herkunftsland 

Syrien wegen des Bürgerkriegs bereits verlassen hatten. 

Für die Auffassung der Kammer zur Auslegung des § 36a Abs. 3 Nr. 1 AufenthG 

spricht neben dem bereits insoweit eindeutigen Wortlaut der Vorschrift („vor der 

Flucht“) auch deren Entstehungsgeschichte. Ehen, die „nach der Flucht aus dem 

Herkunftsland“ geschlossen wurden, sollen nach der Begründung des Gesetzent-

wurfs der Bundesregierung in der Regel nicht zum Familiennachzug berechtigen 

(vgl. BT-Drs. 19/2438, S. 3). Zudem stellt der Gesetzgeber ausdrücklich klar, dass 

Anderes für „nach dem Verlassen des Herkunftslandes geborene Kinder“ gelte (vgl. 

BT-Drs. 19/2438, S. 24). Eine derartige Beschränkung des Ehegattennachzugs ent-

spricht auch dem Sinn und Zweck des Gesetzes zur Neuregelung des Familiennach-

zugs zu subsidiär Schutzberechtigten - Familiennachzugsneuregelungsgesetz - (vgl. 

BGBl. I 2018, S. 1147). Es zielt darauf ab, vor dem Hintergrund der hohen Zahl von 

Asylsuchenden aus Herkunftsländern mit hoher Anerkennungsquote einen Ausgleich 

zwischen den rechtlichen und humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik 

Deutschland einerseits und den Integrations- und Aufnahmesystemen von Staat und 

Gesellschaft andererseits zu schaffen (vgl. BT-Drs. 19/2438, S. 1, 15). Hierfür wurde 

zunächst der privilegierte Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten tempo-

rär für zwei Jahre ausgesetzt (vgl. § 104 Abs. 13 AufenthG a.F.), später die Ausset-

zung erneut verlängert und sodann bestimmt, dass ab dem 1. August 2018 der Fami-

liennachzug zu dieser Gruppe aus humanitären Gründen für nicht mehr als 1.000 

Personen pro Monat gewährt werden soll (vgl. BT-Drs. 19/2438, S. 2). 

Auch das Unionsrecht gebietet keinen weitergehenden Ehegattennachzug. Insbe-

sondere ist dies nicht wegen der Richtlinie 2003/86/EG - Familienzusammenfüh-

rungsrichtlinie - geboten. Zwar gestattet Art. 9 Abs. 2 Familienzusammenführungs-

richtlinie eine Beschränkung der Familienzusammenführung von Flüchtlingen auf 

Fälle, in denen die familiären Bindungen bereits vor der Einreise bestanden haben, 

sodass während der Flucht geschlossene Ehen dem Wortlaut nach erfasst werden 

können. Bereits Art. 9 Abs. 1 Familienzusammenführungsrichtlinie stellt jedoch klar, 

dass das Kapitel V (Art. 9-12) - nur - auf die Familienzusammenführung von Flücht-

lingen Anwendung findet. Schließlich regelt Art. 3 Abs. 2 lit. c) Familienzusammen-

führungsrichtlinie, dass diese keine Anwendung findet, wenn „dem Zusammenfüh-

renden der Aufenthalt in einem Mitgliedstaat aufgrund subsidiärer Schutzformen ge-

mäß internationalen Verpflichtungen, einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Prak-

tiken der Mitgliedstaaten genehmigt wurde […]“. Auch hat der Gerichtshof der Euro-

päische Union - EuGH - mit Urteil vom 7. November 2018 (Rs. C-380/17, juris 
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Rn. 33) mittlerweile ausdrücklich entschieden, dass die Familienzusammenführungs-

richtlinie auf subsidiär Schutzberechtigte keine Anwendung findet. Zudem sollte die 

unionsrechtliche Regelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten 

der Qualifikationsrichtlinie überlassen bleiben (vgl. Hailbronner, Ausländerrecht, 

Stand: November 2018, § 36a AufenthG Rn. 14). 

Die Einschränkung des Ehegattennachzugs auf vor der Flucht des subsidiär Schutz-

berechtigten geschlossene Ehen ist auch mit sonstigem höherrangigem Recht ver-

einbar. Insbesondere greift sie nicht unverhältnismäßig in das Grundrecht der Kläge-

rin aus Art. 6 Abs. 1 des Grundgesetzes - GG - ein, dessen Schutzbereich auch das 

eheliche Zusammenleben umfasst (vgl. BVerfG, Beschluss vom 12. Mai 1987 - 2 

BvR 1226/83 u.a. - juris Rn. 86). So gewährt Art. 6 Abs. 1 GG gerade keinen unmit-

telbaren Anspruch auf Einreise und Aufenthalt. Ferner verpflichtet zwar die in Art. 6 

Abs. 1 GG enthaltene wertentscheidende Grundsatznorm die staatlichen Behörden, 

bei aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen die familiären Bindungen des Ausländers 

in einer Weise zu berücksichtigen, die der großen Bedeutung entspricht, welche das 

Grundgesetz dem Schutz von Ehe und Familie erkennbar beimisst (vgl. für die Bin-

dung des Ausländers an Personen, die sich berechtigterweise im Bundesgebiet auf-

halten BVerfG, Beschluss vom 12. Mai 1987, a.a.O., Rn. 96, 103; BVerwG, Be-

schluss vom 12. Juli 2013 - BVerwG 10 C 5.13 - juris Rn. 5). Dies ist aber vorliegend 

geschehen. Zum einen erlaubt der Regelausschlussgrund des § 36a Abs. 3 Nr. 1 

AufenthG im Ausnahmefall einen Ehegattennachzug auch bei nicht bereits vor der 

Flucht geschlossenen Ehen. Zum anderen besteht die Perspektive eines Ehegatten-

nachzugs unter den Voraussetzungen von § 30 Abs. 1 Satz 1 AufenthG, wenn dem 

in Deutschland lebenden Ehepartner eine Niederlassungserlaubnis erteilt wird. Diese 

Möglichkeit ist dem Ehemann der Klägerin, der - nach vorangegangenem Asylverfah-

ren - bereits seit 2016 in Besitz einer Aufenthaltserlaubnis und seit 2017 abhängig 

beschäftigt ist, gemäß § 26 Abs. 4 Satz 1 und Satz 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 1 AufenthG eröffnet. 

Darüber hinaus verstößt die Einschränkung des Ehegattennachzugs nicht gegen den 

allgemeinen Gleichheitssatz (vgl. Art. 3 Abs. 1 GG). Unter Berücksichtigung der ge-

setzlichen Zwecksetzung ist der Zeitpunkt der Eheschließung ein sachlicher Diffe-

renzierungsgrund. So kann wirksam ausgeschlossen werden, dass die Vorausset-

zungen für eine Nachzugsmöglichkeit erst nach Verlassen des Herkunftslandes aus 

eigenem Entschluss geschaffen werden.  
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Sofern einzelne Ausländerbehörden auch während der Flucht geschlossene Ehen 

als schutzwürdig im Sinne des § 36a AufenthG erachten, ist dies unerheblich. So ist 

etwa nach den Verfahrenshinweisen der Ausländerbehörde Berlin (VAB Nr. 36a.3.1, 

Stand: 29. November 2019) unter Flucht nicht nur die Ausreise aus dem Herkunfts-

staat zu verstehen, sondern auch die Ein-, Durch- und Ausreise aus allen anderen 

Staaten vor Überqueren der Außengrenze eines Schengen-Staates. Danach wäre 

der Ehegattennachzug einer syrischen Staatsangehörigen möglich, die ihren Wohn-

sitz zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits in der Türkei genommen hat . Ein aus 

einer Selbstbindung der Verwaltung resultierender Anspruch käme aber allenfalls 

dann in Betracht, wenn die Behörde eine bestimmte Ermessenspraxis hat (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 21. August 2003 - BVerwG 3 C 49.02 - BVerwGE 118, 379, juris 

Rn. 14). Eine solche setzt ein der Behörde zustehendes Ermessen voraus. § 36a 

Abs. 3 Nr. 1 AufenthG ist jedoch, wie ausgeführt, negative Tatbestandsvorausset-

zung eines Ehegattennachzugs zum subsidiär Schutzberechtigten; ein Ermessen der 

Behörde ist insoweit nicht eröffnet. Zudem entspricht es der Verwaltungspraxis im 

Prüfverfahren für den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten, dass die 

Ausländerbehörden allein für die Prüfung von Sachverhalten mit Inlandsbezug zu-

ständig sind. Die Prüfung der auslandsbezogenen Sachverhalte - hierunter fällt auch 

der Regelausschlussgrund des § 36a Abs. 3 Nr. 1 AufenthG - obliegt den Auslands-

vertretungen (vgl. Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 

Heimat an die Länder vom 13. Juli 2018). 

Der Auslegung der Kammer steht auch nicht die Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte - EGMR - entgegen. Dieser erkannte zwar in einer 

Beschränkung des Ehegattennachzugs für Geflüchtete auf vor der Flucht geschlos-

sene Ehen im britischen Recht eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung 

und damit eine Verletzung von Art. 14 in Verbindung mit Art. 8 der Konvention zum 

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten - EMRK - (vgl. EGMR, Urteil vom 

6. November 2012, Nr. 22341/09 [Hode und Abdi] - juris). Eine unmittelbare Übertra-

gung der Erwägungsgründe der Entscheidung auf die vorliegend zu betrachtende 

Konstellation scheidet aber gleichwohl aus. Zum einen ließ der EGMR die im Übri-

gen auch für den Bundesgesetzgeber maßgebliche Begründung für die gesetzgebe-

rische Entscheidung, es unter Wahrung internationaler Verpflichtungen zu vermei-

den, zusätzliche Fluchtanreize zu setzen, unberücksichtigt. Zum anderen betrifft die 

Entscheidung nicht den (kontingentmäßig beschränkten) Familiennachzug zu sub-

sidiär Schutzberechtigten (vgl. auch Hailbronner, Ausländerrecht, Stand: November 

2018, § 36a AufenthG Rn. 100). 



- 8 - 
 

- 9 - 

2. Eine Ausnahme von dem Regelausschlussgrund des § 36a Abs. 3 Nr. 1 AufenthG 

liegt nicht vor.  

Hierzu hat die Klägerin geltend gemacht, dass sie und ihr Ehemann bereits vor des-

sen Flucht die Absicht hatten zu heiraten. Allein wegen der fehlenden Zustimmung 

der Eltern der Klägerin zur Eheschließung ihrer damals noch minderjährigen Tochter 

habe die Hochzeit erst später stattgefunden. 

Dies reicht für die Annahme einer atypischen Situation, die eine Abweichung vom 

Regelfall erforderte, nicht aus. Gründe für eine Eheschließung erst nach Verlassen 

des Herkunftslandes sind hiervon insbesondere dann erfasst, wenn sie zu einem 

früheren Zeitpunkt wegen der allgemeinen Lage im Herkunftsland nicht möglich war. 

Auch aus dem Vortrag der Klägerin, bereits seit 2015 mit ihrem heutigen Ehegatten 

verlobt zu sein, ergibt sich nichts Gegenteiliges. Die Kammer hat bereits Zweifel an 

dem Bestehen des Verlöbnisses, da sich der von der Klägerin bei ihrer Befragung 

anlässlich der Visumsbeantragung genannte Zeitpunkt der Verlobung nicht mit den 

Angaben aus der bei Gericht eingereichten Erklärung der Eltern der Klägerin deckt. 

Unabhängig hiervon steht ein Verlöbnis der Ehe nicht gleich. Erst die Eheschließung 

selbst führt zu weitreichenden und nicht mehr ohne weiteres auflösbaren rechtlichen 

Bindungen zwischen den Ehegatten, denen auch das Visumsrecht Rechnung zu tra-

gen hat (vgl. VG Berlin, Urteil vom 19. Oktober 2016 - VG 33 K 301.16 A - EA S. 7). 

Die Klägerin hat daneben auch keine weiteren Gründe vorgetragen, die einer frühe-

ren Hochzeit entgegengestanden hätten. Selbst wenn syrisches Familienrecht eine 

Eheschließung bereits 2015 nicht erlaubt hätte, erfüllte dies gleichwohl ebenfalls 

keinen Ausnahmetatbestand. So sind Regelungen zur Ehefähigkeit in zahlreichen 

Rechtskreisen üblich (vgl. etwa § 1303 des Bürgerlichen Gesetzbuchs - BGB). Sie 

dienen zudem dem Schutz Minderjähriger und damit einem als besonders wichtig 

einzustufenden Rechtsgut. 

Im Übrigen ist es der Klägerin auch zumutbar, auf den Ehegattennachzug gemäß 

§ 30 Abs. 1 Satz 1 AufenthG verwiesen zu werden. Unabhängig davon, ob sich die 

Klägerin in der Türkei berechtigt aufhält und ob der Ehemann der Klägerin dort einen 

Aufenthaltstitel erlangen könnte, ist es dem Ehepaar jedenfalls möglich, sich gele-

gentlich besuchsweise zu sehen. So war es dem Ehemann der Klägerin nach deren 

Vorbringen möglich, im Januar 2018 anlässlich einer Hochzeitsfeier des Paares in 

die Türkei einzureisen. 
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II. 

Die Klägerin hat auch keinen Anspruch auf Familiennachzug zu ihrem Ehemann ge-

mäß § 36 Abs. 2 Satz 1 AufenthG. Danach kann sonstigen Familienangehörigen ei-

nes Ausländers eine Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug erteilt werden, wenn 

dies zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. Diese tatbe-

standlichen Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. 

Die Klägerin ist als Ehefrau keine „sonstige Familienangehörige“ im Sinne des §  36 

Abs. 2 Satz 1 AufenthG. Die Vorschrift ist auf den Nachzug zum subsidiär schutzbe-

rechtigten Ehegatten nicht anwendbar. Daran ändert nichts, dass nach der Geset-

zesbegründung „die allgemein für den Familiennachzug geltenden Vorschriften 

(§§ 27, 29, 31, 33, 34, 35 und 36 Absatz 2 AufenthG) grundsätzlich auch auf den 

neuen § 36a AufenthG Anwendung finden, sofern sie nicht ausdrücklich ausge-

schlossen sind“ (vgl. BT-Drs. 19/2438, S. 22). Der Ehegattennachzug ist im Aufent-

haltsgesetz abschließend geregelt, und zwar in § 28 AufenthG (Nachzug zum deut-

schen Ehegatten), § 30 AufenthG (Nachzug zum ausländischen Ehegatten, der im 

Besitz einer der dort aufgeführten Aufenthaltstitel ist) sowie speziell für den Nachzug 

zum subsidiär schutzberechtigten Ehegatten in § 36a Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 AufenthG. 

Über diese systematischen Erwägungen hinaus folgt der abschließende Charakter 

von § 36a Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 AufenthG für den Nachzug zu subsidiär schutzberech-

tigten Ehegatten auch aus der Gesetzesbegründung, wonach für die Entscheidung 

über die Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis zum Ehegattennachzug zu subsidiär 

Schutzberechtigten allein die Neuregelung des § 36a AufenthG maßgeblich ist (vgl. 

BT-Drs. 19/2438, S. 20). Überdies dürfte durch eine parallele Anwendung von § 36 

Abs. 2 Satz 1 AufenthG auf Ehegatten von subsidiär Schutzberechtigten das diese 

Personengruppe betreffende Regelungskonzept des § 36a AufenthG unterlaufen. So 

kann bei Ehegatten im Sinne des § 36a AufenthG etwa von der Voraussetzung der 

Sicherung des Lebensunterhalts gemäß § 29 Abs. 2 Satz 1 AufenthG im Ermes-

senswege abgesehen werden. § 29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 AufenthG, wonach bei Ein-

haltung der genannten Frist von dieser Voraussetzung abzusehen ist, findet gemäß 

§ 36a Abs. 5 AufenthG keine Anwendung. In der Konstellation des § 36 Abs. 2 Auf-

enthG wäre diese Bestimmung nach ihrem Wortlaut indes anwendbar. In der Folge 

wären Ehegatten, die die in § 29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 AufenthG bestimmte Frist ein-

halten und damit keinen Lebensunterhalt sichern müssen, insoweit besser gestellt 

als solche nach § 36a Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 AufenthG. 
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Im Übrigen fehlt es an einer außergewöhnlichen Härte. Eine solche liegt vor, wenn 

der im Ausland lebende volljährige Familienangehörige dort kein eigenständiges Le-

ben mehr führen kann und die von ihm benötigte, tatsächlich und regelmäßig zu er-

bringende wesentliche familiäre Lebenshilfe in zumutbarer Weise nur in der Bundes-

republik Deutschland durch die Familie erbracht werden kann (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 30. Juli 2013 - BVerwG 1 C 15.12 - juris Rn. 12 f.). Dies ist hier nicht der Fall. 

Die Klägerin hat bei Beantragung des Visums erklärt, weder ihr Leben noch ihre kör-

perliche Unversehrtheit oder ihre Freiheit in der Türkei seien ernsthaft bedroht. Zu-

dem habe sie keine gesundheitlichen Beschwerden. Der übrige Vortrag der Klägerin, 

sie könne in der Türkei weder arbeiten noch zur Schule gehen, und der Familie gehe 

es trotz der Erwerbsarbeit ihrer jüngeren Brüder finanziell schlecht, reicht für die An-

nahme einer außergewöhnlichen Härte nicht aus. Abgesehen davon sind bei der 

Frage, ob eine außergewöhnliche, den Familiennachzug rechtfertigende Härte vor-

liegt, die (insbesondere politische und wirtschaftliche) Lage im Herkunftsstaat betref-

fende Gesichtspunkte nicht zu berücksichtigen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

25. Juni 1997 - BVerwG 1 B 236.96 - juris Rn. 9). 

III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO, die Entschei-

dung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 

der Zivilprozessordnung. 

Die Berufung und die Sprungrevision sind nach §§ 124 Abs. 2 Nr. 3, 134 Abs. 1 

Satz 1, 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO wegen grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen.  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten entweder die Berufung oder bei schriftli-
cher Zustimmung aller Kläger und Beklagten die Revision zu. 

Die Berufung ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, in-
nerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich oder in elektronischer 
Form gemäß § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) einzulegen. Die Beru-
fung ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils schriftlich oder in 
elektronischer Form zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit 
der Einlegung der Berufung erfolgt, bei dem Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg, Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin, einzureichen. 

Die Revision ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Ber lin, in-
nerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich oder in elektronischer 
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Form einzulegen. Die Revisionsfrist ist auch gewahrt, wenn die Revision innerhalb 
der Frist bei dem Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, schrift-
lich oder in elektronischer Form gemäß § 55a VwGO eingelegt wird. Die Revision 
muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Die Zustimmung zu der Einlegung der 
Revision ist der Revisionsschrift beizufügen oder innerhalb der Revisionsfrist nach-
zureichen. 

Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu be-
gründen. Die Begründung ist bei dem Bundesverwaltungsgericht in der genannten 
Form einzureichen und muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte 
Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen angeben, 
die den Mangel ergeben. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht und dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich 
die Beteiligten durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die 
Einlegung der Berufung und der Revision. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte 
und Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung 
zum Richteramt zugelassen. Vor dem Bundesverwaltungsgericht sind in Angelegen-
heiten, die ein gegenwärtiges oder früheres Beamten-, Richter-, Wehrpflicht-, Wehr-
dienst- oder Zivildienstverhältnis betreffen, und in Angelegenheiten, die in einem 
Zusammenhang mit einem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis von Ar-
beitnehmern im Sinne des § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen einschließlich 
Prüfungsangelegenheiten, auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 VwGO bezeichneten 
Organisationen einschließlich der von ihnen gebildeten juristischen Personen gemäß 
§ 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 VwGO als Bevollmächtigte zugelassen; sie müssen durch 
Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. Vor dem Oberverwaltungsge-
richt können darüber hinaus auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO be-
zeichneten Personen und Organisationen auftreten. Ein als Bevollmächtigter zuge-
lassener Beteiligter kann sich selbst vertreten. Behörden und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch Beschäftigte mit Befä-
higung zum Richteramt vertreten lassen; das Beschäftigungsverhältnis kann auch zu 
einer anderen Behörde, juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem der 
genannten Zusammenschlüsse bestehen. Richter dürfen nicht vor dem Gericht, eh-
renamtliche Richter nicht vor einem Spruchkörper des Oberverwaltungsgerichts auf-
treten, dem sie angehören. 

   
Dr. Schulz-Bredemeier Müller Dr. Putzer 
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BESCHLUSS 

Der Wert des Streitgegenstandes wird gemäß §§ 39 ff., 52 f. des Gerichtskostenge-
setzes auf 

5.000,00 Euro 

festgesetzt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Ber-
lin-Brandenburg zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro 
übersteigt. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 
10557 Berlin, schriftlich oder in elektronischer Form gemäß § 55a der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. Sie ist 
innerhalb von sechs Monaten einzulegen, nachdem die Entscheidung in der Haupt-
sache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. Der Ver-
tretung durch einen Prozessbevollmächtigten bedarf es nicht. 

                   
Dr. Schulz-Bredemeier Müller Dr. Putzer 
 




